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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Nachdem bei der Volksabstimmung vom 29. November 2020 die
Konzernverantwortungsinitiative zwar das Volksmehr (50.7% Ja-Stimmenanteil), nicht
aber das Kantonsmehr (8 1/2 Kantone sagten Ja) erreicht hatte, wurden Diskussionen
über das Ständemehr laut. Dies war freilich nicht das erste Mal: Bis zu diesem Zeitpunkt
waren 14 Abstimmungsvorlagen, bei denen sowohl das Volks- als auch das Ständemehr
nötig war, an einer der beiden Hürden gescheitert; viermal war zwar das Stände-, nicht
aber das Volksmehr (3 Volksinitiativen, 1 obligatorisches Referendum) und zehnmal das
Volks- nicht aber das Ständemehr erreicht worden (1 Volksinitiative, 9 obligatorische
Referenden). Stets waren Rufe nach einer Änderung dieser Doppelmehrregelung laut
geworden, zuletzt 2013 bei der Abstimmung über den Familienartikel, der ebenfalls am
Kantonsveto gescheitert war. 
Das Ständemehr gehöre auf den «Müllhaufen der Geschichte» fanden aktuell etwa die
Juso und die grüne Fraktion reichte noch am Tag nach der Abstimmung eine
parlamentarische Initiative für eine Reform des Ständemehrs ein. Gefordert wurde,
dass mindestens eine Zweidrittelmehrheit der Standesstimmen erforderlich sein müsse
(statt die einfache Mehrheit), um ein Volksmehr zu überstimmen. Die direkte
Demokratie sei «in Schieflage», begründete Regula Rytz (gp, BE) in einem Interview im
Tages-Anzeiger den Vorstoss. Die kleinen Kantone hätten zu viel Einfluss und die
Romandie laufe Gefahr, als Minderheit überstimmt zu werden. Zudem bestehe die
Gefahr, dass Volksinitiativen trotz Mehrheiten nicht mehr angenommen würden. Die
WoZ kam zum Schluss, dass das Ständemehr immer dann «seine Vetomacht entfalten
kann, wenn die konservativen Deutschschweizer Kantone eine Verfassungsänderung
ablehnen». 
Spielregeln ändern wollten «schlechte Verlierer», kritisierte hingegen Ruedi Noser (fdp,
ZH). Die Verfassung dürfe nicht von einer kleinen Mehrheit geändert werden können.
Auch Andrea Gmür (cvp, LU) sah im Ständemehr einen wichtigen Minderheitenschutz,
da auch die weniger grossen Kantone mit «einer Bevölkerung, die anders denkt als jene
in den Städten» zugunsten des sozialen Zusammenhalts eingebunden werden müssten.
In der Tat ging es bei den Reformdebatten oft auch um den «Stadt-Land-Graben», weil
die grossen Städte von den kleinen, bevölkerungsarmen Landkantone überstimmt
würden, so die Überlegung dahinter. Vielfach wurde deshalb eine Art Standesstimme
für die grossen Städte gefordert. Vorgeschlagen wurden aber auch Regeln für ein
sogenanntes «stärkeres Mehr»: Bei fehlendem Doppelmehr würde das stärkere Mehr (in
Prozent) der beiden entscheiden. Auch gewichtete Standesstimmen abhängig von der
Bevölkerungsgrösse eines Kantons (z.B. ZH 5 Stimmen; AI 1 Stimme) wurden
vorgeschlagen. Bei all diesen Vorschlägen stellte sich jedoch das Problem, dass eine
Änderung des doppelten Mehrs eine Verfassungsänderung wäre und deshalb ein
Ständemehr benötigt – was Reformen aber unwahrscheinlich macht. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.11.2020
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Le Conseil des Etats s'est penché sur le projet de la CIP-CE faisant suite aux initiatives
cantonales (14.316 et 14.307) visant l'autonomie cantonale en matière de procédure
électorale. Le débat sur l'entrée en matière a suscité de nombreuses discussions. Le
résultat de la procédure de consultation a été à maintes reprises mobilisé pour
soutenir la divergence de positions entre les cantons. La question de la garantie des
droits fondamentaux inscrits dans la Constitution aux articles 8 et 34 a également été
soulevée. Une comparaison avec la procédure électorale du Conseil national a
également été faite, pour dénoncer l'ingérence du Tribunal fédéral dans l'organisation
et les procédures électorales cantonales. L'entrée en matière a été finalement décidée
par 26 voix contre 14. 
Le débat s'est poursuivi lors de la discussion par article. L'alinéa 1bis ajouté à l'article
39 Cst sur proposition de la majorité de la commission est approuvé par 24 voix contre
16. Au vote d'ensemble, le projet de la CIP-CE est alors adopté par 26 voix contre 15. Les
représentantes et représentants des cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Jura, de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne ont voté selon la position de leur canton lors de la procédure

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
DIANE PORCELLANA
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de consultation, à savoir contre une modification constitutionnelle ou en faveur de la
proposition de la minorité. Robert Cramer (verts, GE) et Paul Rechsteiner (ps, SG) ont
statué, comme leur canton, en faveur de la proposition de la minorité. Daniel Jositsch
(ps, ZH) a défendu la position du canton de Zurich en faveur de la proposition de la
minorité, a contrario de Ruedi Noser (plr, ZH). Finalement, Pascale Bruderer Wyss (ps,
AG), Hans Stöckli (ps, BE) et Roberto Zanetti (ps, SO) n'ont pas représenté l'avis de leur
canton, en votant contre le projet de la commission. Sous l'angle partisan, sept des huit
parlementaires contre le projet, sont socialistes. Ces derniers ont supporté l'avis de
leur parti. C'est au tour du Conseil national de se prononcer sur le projet. 2

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Eine im Herbst 2018 eingereichte Motion von Christoph Eymann (ldp, BS) forderte den
Bundesrat auf, zu prüfen, wie die sprachliche Förderung vor dem Kindergartenalter in
der ganzen Schweiz umgesetzt werden könne. Eymann erläuterte, dass im
Bildungsbericht 2018 als Ziel festgehalten sei, dass 95 Prozent der Jugendlichen über
einen Sek-II-Abschluss (d.h. gymnasiale Matur oder abgeschlossene Berufslehre)
verfügen sollten. Dies sei vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund derzeit noch
nicht der Fall; Eymann sah die Ursache dafür vor allem in der mangelnden frühen
sprachlichen Förderung. Diese mangelnde Förderung stehe auch im Widerspruch zur
anvisierten Chancengerechtigkeit der Kinder. Eymann sah den Bundesrat durch
verschiedene rechtliche Grundlagen legitimiert, in diesem Bereich aktiv zu werden.
Eine Unterstützung durch den Bund zur Koordination der Arbeiten in den Kantonen und
Gemeinden sowie eine finanzielle Hilfe seien sowohl im Interesse der betroffenen
jungen Menschen als auch der gesamten Schweiz, resümierte Eymann.
Der Bundesrat wies in seiner Argumentation darauf hin, dass die frühe sprachliche
Förderung klar im Aufgabengebiet der Kantone und der Gemeinden liege, respektive
der Bund nur komplementär, gestützt auf spezialgesetzliche Regelungen, wirksam
werden könne. Er zeigte sich aber grundsätzlich bereit, zu prüfen, wie das Ziel des
Postulats umgesetzt werden könne – freilich unter Berücksichtigung der bestehenden
Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden.
Im Nationalrat wurde das Postulat durch Verena Herzog (svp, TG) bekämpft. Bei der
anschliessenden Diskussion führte Herzog einige Gründe auf, die aus ihrer Sicht gegen
eine Annahme der Motion sprachen: Zum einen liege es vor allem in der Verantwortung
der Familien, dass die Kinder bei Eintritt in die Primarstufe eine Landessprache
genügend beherrschten. Zum anderen seien es daran anschliessend die Gemeinden
und die Kantone, die die Verantwortung für die Sprachförderung trügen. In der
darauffolgenden Abstimmung sprach sich die grosse Kammer mit 119 zu 64 Stimmen
(bei einer Enthaltung) für Annahme der Motion aus.
In der kleinen Kammer wurde die Motion zusammen mit der Standesinitiative des
Kantons Thurgau (Kt.Iv. 19.303) diskutiert, welche verlangte, dass die Unentgeltlichkeit
des Volksschulunterrichts durch eine Änderung der Bundesverfassung dahingehend
relativiert wird, dass die Kosten, die Fremdsprachige durch mangelnde
Integrationsbemühungen verursachen, den Verursachern und Verursacherinnen – also
den Familien – auferlegt werden können. Nach einer Einordnung der beiden Geschäfte
in den grösseren Kontext von Bildung, Integration und Chancengerechtigkeit durch
Kommissionssprecher Noser (fdp, ZH) gab der Ständerat der Standesinitiative keine
Folge, die Motion Eymann jedoch fand auch im Stöckli eine Mehrheit. 3

MOTION
DATUM: 24.09.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) BK - Am Ständemehr gescheiterte Vorlagen; BK - Am Volksmehr gescheiterte Vorlagen; AZ, TA, 30.11.20; Blick, LT, NZZ,
1.12.20; WOZ, 3.12.20; NZZ, 8.12.20
2) BO CE, 2018,p.226s
3) AB NR, 2019, S. 557 f.; BO CE, 2019, p. 881 Ss.
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